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An den 
Antragsteller 
 
 
Checkliste und Hinweise  
 
Antrag für Umweltzeichen nach RAL-UZ 148 für „Leder“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Antrag auf Erteilung des Umweltzeichens kann nur dann ohne Zeitverlust bearbeitet 
werden, wenn der RAL gGmbH vorliegen: 
 

Produktbezogener, formloser Antrag auf Firmenbriefbogen des Antragstellers  

Anlage 0:  Allgemeines Antragsformular zum Blauen Engel. Sollen Leder aus 
verschiedenen Gerbereistandorten beantragt werden, ist pro Standort eine 
Anlage 0 einzureichen. Der Standort der Gerberei wird im Vertrag 
aufgeführt.   

Anlage 1: Anlage 1 zum Vertrag nach RAL-UZ 148 (Herstellererklärung). 

Anlage 2: Erklärung von Lieferanten (Gerbereien) von Zwischenprodukten (z.B. wet blue). 
Werden Zwischenprodukte von verschiedenen Lieferanten (Gerbereien)  
eingesetzt, sind Erklärungen von jedem Lieferanten (Gerbereien) 
einzureichen.  

Anlage 3a: Liste der in der Wasserwerkstatt und bei der Gerbung eingesetzten 
Prozesschemikalien die mit H-Sätzen gemäß Anhang 2 eingestuft sind.  

Nur wenn Substanzen in den Sicherheitsdatenblättern der 
Prozesschemikalien aufgeführt werden, die einen H-Satz entsprechend 
Anhang 2 besitzen, sind diese Substanzen in der Anlage 3a aufzuführen. 
Alle anderen Prozesschemikalien sind nicht einzutragen.  

 Werden Zwischenprodukte von Lieferanten (Gerbereien) eingesetzt, so ist 
die Anlage 3a von dem Lieferanten auszufüllen. 

Anlage 3b: Liste aller eingesetzten Prozesschemikalien nach dem Gerbprozess.  

In die Anlage 3b  sind alle verwendeten Prozesschemikalien einzutragen. 

Anlagen 4: Erklärung der Chemikalienhersteller/Lieferanten 

 Notwendig für alle bei der Gerbung verwendeten Prozesschemikalien 
(sofern im fertigen Leder verbleibend) sowie für alle in den nachfolgenden 
Prozessen verwendeten Prozesschemikalien.  

Anlagen: Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 der Chemikalien, 
die in der Anlage 3a und in der Anlage 3b aufgeführt werden. 

Anlage(n): Unterlagen zum Wasserverbrauch, falls zutreffend auch von den Lieferanten 
von Zwischenprodukten 

Anlagen(n): Bestätigung der überwachenden Behörde zum Nachweis der Einhaltung der 
Anforderungen an die Abwasserbehandlung sowie Prüfberichte gemäß Anhang 
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25 der Abwasserverordnung oder vergleichbare internationale Prüfberichte,  
falls zutreffend auch von den Lieferanten von Zwischenprodukten 

Anlagen(n): Nur für Indirekteinleiter (falls zutreffend auch von den Lieferanten von 
Zwischenprodukten): Genehmigungsbescheid (bei kommunalen Kläranlagen) 
bzw. die Vertragsbedingungen (bei zentralen Kläranlagen), der/die zeigt, dass 
die Einleitung genehmigt ist und dass die kommunale Kläranlage zumindest die 
Anforderungen nach 91/271/EWG einhält. 

Anlage: Prüfbericht entsprechend Abschnitt 3.5.1 (Konservierungsmittel), sofern eine 
chemische Konservierung erfolgt. Sofern Zwischenprodukte 
unterschiedlicher Lieferanten (Gerbereien) verwendet werden, ist je ein 
Prüfbericht von jedem fertigen Leder einzureichen, dass als 
Ausgangsmaterial eines dieser Zwischenprodukte hatte. 

Anlage: Prüfbericht entsprechend Abschnitt 3.5.2 (Chrom (VI). Sofern 
Zwischenprodukte unterschiedlicher Lieferanten (Gerbereien) verwendet 
werden, ist je ein Prüfbericht von jedem fertigen Leder einzureichen, das 
als Ausgangsmaterial eines dieser Zwischenprodukte hatte. 

Anlage: Prüfbericht entsprechend Abschnitt 3.5.3 (Innenraumluftqualität). Sofern 
Zwischenprodukte unterschiedlicher Lieferanten (Gerbereien) verwendet 
werden, ist es ausreichend, nur einen Prüfbericht einzureichen. 
Ausnahme: Sofern der Höchstwert I eines oder mehrerer 
Konservierungsmittel überschritten wird, ist jedes Leder zu prüfen, das 
als Ausgangsmaterial eines dieser Zwischenprodukte hatte. 

Anlage(n): Prüfbericht(e) entsprechend Abschnitt 3.5.4  (extrahierbare Schwermetalle) und 
3.5.7 (Chlorparaffin/Chloralkane). Sofern Zwischenprodukte 
unterschiedlicher Lieferanten (Gerbereien) verwendet werden, ist je ein 
Prüfbericht von jedem fertigen Leder einzureichen, das als 
Ausgangsmaterial eines dieser Zwischenprodukte hatte. 

Anlage(n) Ggf. Prüfberichte entsprechend Abschnitt 3.5.6 (Farbstoffe und Pigmente) oder 
3.5.9 (Alkylphenolethoxylate und Alkylphenole) als Alternative zu einer 
Erklärung. Sofern Zwischenprodukte unterschiedlicher Lieferanten 
(Gerbereien) verwendet werden, ist es ausreichend, nur einen Prüfbericht 
einzureichen. 

Anlage: Muster der Verpackung (Foto), Seiten aus der Kundeninformation.  

 


